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Aktenzeichen: 7 AZR 506/87
Bundesarbeitsgericht 7. Senat Urteil vom 25. Mai 1988

- 7 AZR 506/87 -
I. Arbeitsgericht 

Passau
Urteil vom 23. Juni 1986 
- 4 Ca 366/86 -

II. Landesarbeitsgericht 
München

Urteil vom 19. Februar 1987 
- 6 (7) Sa 525/86 -

Für die Amtliche Sammlung: 
Für die Fachpresse:
Für das Bundesarchiv:

Nein
Nein
Nein

Rot. scheidungsstichwort:
Kündigung einer katholischen Religionslehrerin

Gesetz: GG Art. 140; BGB § 626 Abs. 1, § 140; KSchG 1969 § 1 Abs. 2
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7 AZR 506/87 
6 (7) Sa 525/86 München
Verkündet am 
25« Mai 1988 Im Namen des Volkes!
Stöcker,
A mtsinspektorin
als Urkundsbeamter ||irtf?i|
der Geschäftsstelle

In Sachen

PP*

hat der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der 
mündlichen Verhandlung vorn 25« Mai 1988 durch den Vorsitzen­
den Richter Dr. Seidensticker, die Richter Dr. Becker und 
Dr. Steckhan sowie den ehren er-r, 1 ichen Rieh- er ■ -.-t• j r und die 
ehrenamtliche Richterin Lappe für Recht erkannt:
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2

Die Revision der Beklagten und die An­
schlußrevision der Klägerin gegen das 
Urteil des Landesarbeitsgerichts München 
vom 19. Februar 1987 - 6 (7) Sa 525/86 - 
werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens werden 
gegeneinander aufgehoben.

V o n  R e c h t s  w e g e n  !

T a t b e s t a n d  :

Die Parteien streiten darüber, ob das zwischen ihnen beste­
hende Anstellungsverhältnis durch die außerordentliche Kündigung 
der Beklagten vom 26. Februar 1986 rechtswirksam beendet worden 
i s t.

Die am 20. Januar 1953 geborene Klägerin erwarb an der Kirch­
lichen Gesamthochschule in Eichstätt am 29. Juli 1977 im Fach­
hochschulstudiengang Religionspädagogik und Kirchliche Bildungs­
arbeit den akademischen Grad "Religionspädagoge (grad.)". Auf­
grund des DienstVertrages vom 8. September 1977 wurde die Kläge­
rin ab dem 15* September 1977 hei der Beklagten als Gemeindeas­
sistentin in der Pfarrei H tätig. Auf ihren Antrag wurde
ihr am 24. November 1979 die "missio canonica" erteilt. Sie wurde 
damit in die Lage versetzt, katholischen Religionsunterricht an
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3

Volks- und Hauptschulen im Sinne des Art» 136 Abs. 4 der Bayeri­
schen Verfassung und des Art. 7 § 3 des Bayerischen Konkordates 
in der Fassung vom 4. September 1974 zu erteilen.

Die Klägerin gab an der örtlichen Haupt- und Sonderschule 
zuletzt 23 Wochenstunden Religionsunterricht und leistete durch­
schnittlich an drei Stunden in der Woche kirchliche Gemeindear- 
beit (insbesondere außerschulische Firmvorbereitung' und Kranken­
hausseelsorge) . Ihr durchschnittliches Bruttomonatseinkommen be­
trug zuletzt 3«414,25 DM,

Am 12. Dezember 1984 fand eine Aussprache der Klägerin mit 
dem Bischof der Diözese P und dem Personalreferenten im Bi­
schöflichen Ordinariat wegen ihrer Absicht statt, Herrn Johannes 
K zu ehelichen, dessen Ehe mit seiner noch lebenden ersten
Ehefrau zwar gerichtlich geschieden, jedoch nicht kirchlich auf­
gelöst worden ist. In diesem Gespräch wurde die Klägerin auf die 
kündigungsrechtliehen Folgen dieser Eheschließung hingewiesen. Am 
28. Dezember 1984 heiratete die Klägerin vor dem Standesamt B 

ihren jetzigen Ehemann, Herrn Johannes K . Dies
teilte die Klägerin mit Schreiben vom 30* Dezember 1984 dem Bi­
schof von P mit.

Die Beklagte beantragte mit Schreiben vom 9.. Januar 1985 beim 
z-\ständigen Gewerbeauf sieht samt die Zustimmung zur außerordent- 
een rünüig.ing der Klägerin, die oerelts seit com 8 „ November 

1984 von ihrem späteren Ehemann m  r.v,äuget- war» Mit Bescheid des 
Gewerbeauf si cht saints ilUnchen-L̂ .to vom 27. Februar 1985 wurde die
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Zustimmung verweigert. Die Beklagte ließ diesen Bescheid be­
standskräftig werden und beschäftigte die Klägerin bis zum 
10. Mai 1985s, dem Beginn des mutterschutzrechtlichen Beschäfti­
gungsverbotes, als Religionslehrerin und Gerneindeassistentin wei­
ter. Am 26. Juni 1985 gebar die Klägerin die Tochter Birgitta 
Maria. Mit Schreiben vom 3. Juli 1985 beantragte sie die Gewäh­
rung des gesetzlichen Mutterschaftsurlaubs bis einschließlich 
25. Dezember 1985; gleichzeitig kündigte sie ihre Weiterarbeit ab 
dem 27. Dezember 1985 an. Die Beklagte beurlaubte die Klägerin 
mit Schreiben vom 12. Dezember 1985 von der weiteren Dienst lei- f 

stung bis einschließlich 25. Februar 1986.

Mit Schreiben vom 26. Februar 1986, das der Klägerin noch am 
selben Tag ausgehändigt worden ist, kündigte die Beklagte das 
Arbeitsverhältnis außerordentlich zum 28. Februar 1986. Die Kün­
digung wurde damit begründet, daß die Klägerin eine nach dem 
Recht der Kirche ungültige Ehe eingegangen sei und dadurch in 
schwerwiegender Weise gegen wesentliche Grundsätze der katholi­
schen Glaubens- und Sittenlehre verstoßen habe. Da sie sich zu 
den obersten Grundsätzen der Kirche in Widerspruch gesetzt habe, 
habe sie sich eines groben und schwerwiegenden Verstoßes gegen 
ihre Arbeitsvertragsverpflichtungen schuldig gemacht. Dies stelle 
gemäß § 13 Ziffer 4 der arbeitsvertraglich in Bezug genommenen 
Dienstordnung für kirchlich angestellte Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer an Volks- und Sondervolksschulen in den bayeri­
schen (Erz--) Diözesen in der Fassung vom 1. Mai 1978 (DO vom 
1. Mai 1978) einen wichtigen Grund für eine außerordent liehe Kün­
digung des Arbeitsverhältnisses dar.

5
JLaw – Gesetze und Urteile

(mobile App)
JLaw – für Android

Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile JLaw – für iOS

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

H
inw

eis: A
uch Teile der U

rteilssam
m

lung sind als D
atenbank nach §§ 87a ff. U

rhG
 geschützt.

https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de


5

Gleichzeitig erhielt die Klägerin ein weiteres unter dem Da­
cian 26. Februar 1986 ausgefertigtes Schreiben ausgehändigt, mit 
uem ihr die erteilte "missio oanonlca” entzogen wurde. Dies wurde 
' n '• t begründet, daß infolge des .schwerwiegenden Verstoßes gegen 

wesentliche Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre 
■' cr\u<3•}01z a agc;i für die Erteilung katholischen Religionsun-
• er ••; iir.T.H n teilt mehr gegeben seien.

Hit ihrer am 18. März 1986 beim Arbeit sgericht Passau ein- 
gereiohten Kündigungaschutzklage hat die Klägerin die Feststel­
lung begehrt, di© außerordentliche Kündigung der Beklagten vom 
1:6. Februar 1986 sei rechtsunwirksam und zur Begründung im we~
:-r 11 ,i rhnn <0 usge führt, ein wichtiger Grund für eine außerordent- 
i-’ c YlM.1i.gum/ sei nicht gegeben. Jedenfalls führe eine umfas- 

<< - 1 !.l !*•*' ,vo«ni. rwägunp; zu dem Ergebnis, der Beklagten sei die
t.-t ■ nt ■- "r,g  >.u ;.tf u i s t  I t .n Is s e s  b is  - «m A o ta u i aei < u n i i -

cf»' i st n f.oht unzurautharv Die haue näMiich nu> de:- staune.•.um'; • 
i.i , ..<u nc.ir-t, lln-ci En«:mann so ment mu twill; 0 oder anveran two -t- 
lloh gegen die kirchlichen Ordnungen oder die kirchliche Glau- 
bans- und Slfctcnlchre gehandelte Vielmehr habe sim sich m,::
: rhta der retenen Scwo nger , 3 f . hem . e ri i
i 1 \ci-if 1,1 kr tefuruien, entweder ent gegen klronenrt-cht licht r 
< m L . .;n;i i n t h o l i d o h e r  ..J j U D e n m ,  1 H j gVo> 1 1

künid l gen küidos zu heiraten, um dem Kinc: die goorotiele tuge- 
, >:.o 1 ! zu ‘.'ns'.1 rumi i'o zu 'em- 1 ar-., oc'1' u«r .un - ‘ r j . j, 

ki u h - u m  oti 1 o’'o" ;-.i-’ur,ici‘ü.' ,re : ;■ m ksU'~ .-ufr - (-La —
„zo nicht aw.vin.t m g  en, in d"' er .loni'l t ni-xoi habe sie
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sich für das Leben und das Wohl des Kindes und für die Familie 
entschieden. Dies könne nicht den Vorwurf begründen, sie sei 
ihren Loyalitätsverpflichtungen gegenüber der Beklagten in erheb- 
iehern Umfang untreu geworden. Die ausgesprochene Kündigung stel­
le sich jedenfalls aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung 
als ungerechtfertigt dar. Denn selbst bei schwerwiegenden Loyal!- 
ätspfliohtverletzungen könnten noch schwerer wiegende Interessen 

c-.-'.j Arbeitnehmers einer außerordentlichen Kündigung entgegenste- 
cm. Hierbei sei zu berücksichtigen, daß sie jahrelang ihre Dien­
ste unbeanstandet und zur Zufriedenheit der Beklagten verrichtet 
hob,; und daß die fristlose Kündigung im Zusammenhang mit dem Ent- 
/'ap; der "missio canonica" einem Berufsverbot gleichkomme, da sie 
Ihren erlernten Beruf nur bei der katholischen Kirche ausüben 
ronno, Sic, ihr Ehemann und das gemeinsame Kind seien aus wirt- 

:: f' rohen Gründen auf das Arbeitseinkommen der Klägerin ange~ 
tasrn. Durch die Weiterbeschäftigung bis zum 10. Mai 1985 habe 
\<e Beklagte zh erkennen gegeben, daß ihr eine Weiterarbeit der 
.1.V gm-in nicht unzumutbar sei.

Dir Klägerin hat beantragt;

Es wird festgestellt, daß die fristlose Kündigung 
der Beklagten vom 26, Februar :98t o' ru' ■ -• 
sam ist.

3 Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Zur Begrün- 
. • ua g nai: sie im weseut; lohen vor get regen, aufgrund res rr fas- 
r ■ ■ ;i i ( ' • gut ul i er •- on Sei bst, uo >t 1 n o u n , '00* tu, - K_.i-r.jic 

körine sie die von ihrem Verkünd'igungSäuftrag her gebotenen Anför- ‘
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derungen an die Loyalitätspflichten der im kirchlichen Dienst 
tätigen Personen festlegen. Sie könne darauf bestehen, daß die 
für sie handelnden Personen die Grundsätze, die diese im erziehe­
rischen und seelsorgerischen Bereich vertreten sollen, auch in 
ihrer eigenen Lebensführung beachten. Die standesamtliche Ehe­
schließung der Klägerin mit einem geschiedenen Mann stelle einen 
Verstoß gegen das von der Unauflöslichkeit der Ehe ausgehende 
Sittengesetz der katholischen Kirche und damit eine schwerwiegen­
de Loyalitätspflichtverletzung gegenüber der Beklagten dar. Hier­
auf sei die Klägerin zuletzt im Rahmen der Aussprache vom 12. De­
zember 1984 unmißverständlich hingewiesen worden. Die von der 
Klägerin begangene Loyalitätspflichtverletzung rechtfertige den 
Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung. Eine mit der "missio 
canonica" ausgestattete Religionslehrerin wirke unmittelbar am 
Verkündigungsauftrag der Kirche mit. Ihrer Erscheinung und Wir­
kung nach außen komme deshalb für die Glaubwürdigkeit der Kirche 
besondere Bedeutung zu. Die Kirche könne keine Religionslehrer 
dulden, die sich in offenen Widerspruch mit der Sittenlehre und 
den Glaubensgrundsätzen der Kirche setzen.

Die Klägerin verquicke in unzulässiger Weise das Gebot zum 
Schutze des ungeborenen Lebens mit den kirchlichen Ehebestimmun­
gen. Zwar sei ihr zuzustimraen, wenn sie den hohen Rang des Lebens 
des Kindes und der Fürsorge für dieses Kind betone, doch könne 
die Hilfe seitens der Kirche nicht darin bestehen, für das Leben 
und das Wohl des Kindes den Kernbereich kirchlicher Ehebestim­
mungen, zu dem die Unauflöslichkeit der Ehe zähle, aufzugeben.
Die Klägerin könne auch aus der vorläufigen Weiterbeschäftigung
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nach ihrer Eheschließung bis zum Beginn der Mutterschutzfristen 
nicht die Verwirkung des Kündigungsrechts oder die generelle Zu­
mutbarkeit der Weiterbeschäftigung ableiten. Vielmehr habe die 
Beklagte durch das unverzüglich eingeleitete Verfahren beim Ge- 
werbeaufsichtsamt keinen Zweifel daran gelassen, daß sie die Auf­
lösung des Arbeitsverhältnisses anstrebe. Gegen den ablehnenden 
Bescheid des Gewerbeaufsichtsamtes seien nur deshalb keine recht­
lichen Maßnahmen ergriffen worden, um die Klägerin zwei Monate 
vor Beginn der Mutterschutzfrist nicht noch mehr zu beunruhigen, 
zumal bis zu diesem Zeitpunkt rechtliche Schritte noch keinen 
Erfolg versprochen hätten. Der 26. Februar 1986 sei der erste Tag 
gewesen, an dem nach den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes 
eine fristlose Kündigung habe wirksam ausgesprochen werden kön- 
n e n.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung 
der Klägerin hat das Landesarbeitsgericht das Ersturteil teilwei­
se abgeändert und festgestellt, daß das Arbeitsverhältnis der 
Parteien durch die Kündigung der Beklagten vom 26. Februar 1986 
erst zum 30. Juni 1986 beendet worden ist. Mit ihrer Revision 
erstrebt die Beklagte die Wiederherstellung des Ersturteils, wäh­
rend die Klägerin mit ihrer Anschlußrevision ihr Begehren weiter­
verfolgt, die Unwirksamkeit der Kündigung vom 26. Februar 1986 
festzustellen.
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E n t s c h e i d u n g s g r U n d e  :

Die Revisionen beider Parteien sind unbegründet, denn das Be­
rufungsurteil ist im Ergebnis richtig. Das Landesarbeitsgericht 
hat zu Recht die von der Beklagten ausgesprochene fristlose Kün­
digung für unwirksam gehalten, sie aber zutreffend in eine wirk­
same ordentliche Kündigung umgedeutet.

1. Zu Unrecht wendet sich die Revision der Beklagten gegen die 
Feststellung des Landesarbeitsgerichts, die Kündigung vom 26. Fe­
bruar 1986 sei als fristlose Kündigung unwirksam. Denn die Vor­
aussetzung des § 626 Abs. 1 BGB, daß der Beklagten die Einhaltung 
der ordentlichen Kündigungsfrist unzumutbar gewesen wäre, ist 
nicht erfüllt.

1 * Das Landesarbeitsgericht hat zunächst unter Beachtung der 
einschlägigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und 
des Bundesarbeitsgerichts rechtsfehlerfrei festgestellt, das Ver­
halten der unmittelbar in der Glaubensverkündigung tätigen Kläge­
r n  habe eine schwerwiegende Loyalitätspflichtverletzung gegen» 
■h'sr der Beklagten dargestellt und sei an sich geeignet, einen 
Nichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung im Sinne des 
ä 626 Abs. 1 BGB abzugeben. Zur Begründung hat das Landesarbeits- 

r...cht insoweit im wesentlichen ausgeführt, aufgrund des verfas­
sungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrechts der katholi- 
FChcn Kirche könne diese von einem Arbeitnehmer, der in ihre 
Dlenste trete, vertraglich verla a g e n, d a ß e r i hr e r ge i st i g~i d e- 
eilen Zielsetzung weder im Dienst noch außerdienstlich zuwider-
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handele. Derartige Loyalitätspflichten träfen insbesondere die 
Mitarbeiter mit Verkündigungsauftrag, die im karitativen und er­
zieherischen Bereich tätig seien. Da die Klägerin als Religions­
lehrerin unmittelbar mit der Verkündigung der christlichen Lehre 
der katholischen Kirche befaßt sei, könne von ihr zu Recht erwar­
tet werden, daß sie sich auch in ihrer privaten Lebensführung an 
die tragenden Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sitten­
lehre halte. Durch ihre standesamtliche Heirat eines Mannes, der 
bereits verheiratet war und dessen erste geschiedene Ehefrau noch 
lebt, habe die Klägerin in schwerwiegendem Maße gegen die Grund- 
sätze der katholischen Glaubenslehre verstoßen. Nach Codex juris 
Canonici can. 1085 § 1 sei kirchenrechtlich eine Eheschließung 
ungültig, wenn ein Partner durch das Band einer früheren Ehe noch 
gebunden ist. Nach kirchlichem. Lehrverständnis gehöre die Unauf­
löslichkeit der Ehe zu den wesentlichen Grundsätzen der Lehre.
Ein Verstoß hiergegen habe den Ausschluß aus der aktiven Glau­
bensgemeinschaft und vom Empfang der Sakramente zur Folge. Mit 
ihrer zivilrechtlich zwar gültigen, nach kanonischem Recht jedoch 
ungültigen Ehe habe sich die Klägerin nach dem katholischen Kir­
chenrecht und Glaubensverständnis eines schweren Fehlverhaltens 
schuldig gemacht. Bei der Bewertung vertraglicher Loyalitäts- 
. pflichten hätten die Gerichte für Arbeitssachen die vorgegebenen 
kirchlichen Maßstäbe zugrunde zu legen.

2. Dieser Würdigung hat das Landesarbeitsgericht zutreffend die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Juni 1985 (AP 

24 zu § 140 GG) und die ständige Rechtsprechung des Bundesar­
beitsgerichts (vgl. BAGE 3°, 247, 256 = AP Nr. 2 zu Art. 140 GG,
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zu B I 3 der Gründe; BAGE 34, 195, 204 = AP Nr. 7 zu Art. 140 GG, 
zu B II 2 a der Gründe; BAGE 45, 250, 254 f. = AP Nr. 16 zu 
Art. 140 GG, zu I 3 c bb der Gründe; BAGS 47, 144, 153 = AP 
Nr. 20 zu Art. 140 GG, zu III 3 a der Gründe; zuletzt■unveröf­
fentlichtes Senatsurteil vom 18 * November 1986 - 7 AZR 274/85 -) 
zugrunde gelegt.

a) Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluß vom 
4. Juni 1985 (aaO) ausgeführt, die Kirchen könnten der Gestaltung 
des kirchlichen Dienstes auch dann, wenn sie ihn auf der Grund­
lage von Arbeitsverträgen regelten, das besondere Leitbild einer 
christlichen Dienstgemeinschaft aller ihrer.Mitarbeiter zugrunde 
legen. Dazu gehöre auch die Befugnis der Kirche, den ihr angehö­
renden Arbeitnehmern die Beachtung jedenfalls der tragenden 
Grundsätze der kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre aufzuerlegen 
und deren Beachtung zu verlangen. Es bleibe den verfaßten Kirchen 
überlassen, verbindlich zu bestimmen, was "die Glaubwürdigkeit 
der Kirche und ihrer Verkündigung erfordere", was "spezifisch 
kirchliche Aufgaben" seien und was "Nähe", zu ihnen bedeute, wel­
ches die "wesentlichen Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre" 
seien und was als - gegebenenfalls schwerer - Verstoß gegen diese 
anzusehen sei. Soweit diese kirchlichen Vorgaben den anerkannten 
Maßstäben der verfaßten Kirche Rechnung trügen, seien die Ar­
beitsgerichte an sie gebunden, es sei denn, die Gerichte begäben 
sich dadurch in Widerspruch zu Grundprinzipien der Rechtsordnung, 
wie sie im allgemeinen Willkürverbot sowie in dem Begriff der 
guten Sitten und des ordre public ihren Niederschlag gefunden 
hätten. Es obliege den Arbeitsgerichten, den Sachverhalt festzu-
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stellen und unter die kirchlicherseits vorgegebenen, arbeits­
rechtlich abgesicherten Loyalitätsobliegenheiten zu subsumieren. 
Kämen sie hierbei zur Annahme einer Verletzung solcher Loyali­
tätsobliegenheiten, so sei die weitere Frage, ob diese Verletzung 
eine Kündigung des kirchlichen Arbeitsverhältnisses sachlich 
rechtfertige, nach den kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften 
§ 1 KSchG, § 626 BGB zu beantworten.

b) Mach der oben angeführten ständigen Rechtsprechung des Bun­
desarbeitsgerichts können die Kirchen kraft ihres verfassungs­
rechtlich garantierten Selbstbestimmungsrechts (Art. UlO GG,
Art. 137 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung) die von ihrer Sendung 
her gebotenen Loyalitätsobliegenheiten der im kirchlichen Dienst 
tätigen, an der Verkündigung teilhabenden Arbeitnehmer festlegen. 
Bei der Arbeit im Dienste kirchlicher Einrichtungen, jedenfalls 
soweit sie das kirchliche Selbst Verständnis verwirklichen, stehen 
zwei Aspekte nebeneinander: das Vertrauensmoment zwischen den 
Parteien des Arbeitsverhältnisses und das Ansehen sowie die 
Glaubwürdigkeit der kirchlichen Einrichtung allgemein und gegen­
über denen, die sie in Anspruch nehmen. Der kirchliche Arbeitge­
ber kann darauf bestehen, daß die für ihn handelnden Personen 
jene Grundsätze, die sie Dritten gegenüber darstellen sollen, 
auch selbst beachten. Der Arbeitnehmer, der durch seine vertrag­
liche Arbeitsleistung Funktionen der Kirche wahrnimmt und an der 
Erfüllung ihres Auftrags mitwirkt, macht sich für die Wahrnehmung 
der von ihm arbeitsvertraglich übernommenen Aufgaben ungeeignet, 
wenn er seine Lebensführung nicht so einrichtet, daß sie den 
grundlegenden Gesetzen der Kirche entspricht.
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Der erkennende Senat hat bereits mit seinem Urteil vom
Vi Oktober 1984 (SAGE 4?■, 144 , 154 f. = AP Nr. 20 zu Art. 140 
1 0, zu III 4 a der Gründe) ausführlich begründet, daß die stan­
desamtliche Ehe einer im katholisch-kirchlichen Dienst stehenden 
i.ehrerin mit einem geschiedenen katholischen Mann einen schwer- 
.• ‘or-enden und fortdauernden Verstoß gegen den Grundsatz der Un~ 

osllchkeit der Ehe darstel.lt, der geeignet ist, eine ordent- 
•nr künaigung sozial zu rechtfertigen. Denn die Lehrkräfte wir- 

1 ui t-.uiKi Isexuar an der Verwirklichung aes Erziehungsziels der 
Kirche mit und nehmen im Rahmen ihres erzxeherxscner Auftrags 
ni-'S wichtige Leitbildfunktion bei der Vermittlung von Verhal- 
...•nr-muxxtnen innerhalb der Bereiche Familie, Staat, Gesellschaft 
und Kirche ein. Um die von der Kirche verfolgten Erziehungs- und 
h„ i fHu.'gnvorötullungen glaubwürdig vermitteln zu können, ist es 

r lieh, daß nie Lehrkraft nicht nur in Wort unn Schrift 
eraseht „ den Schülern bestimmte Glaubens- ore" Wert vor.m t*i luugcn 
. Liig-.n. Der E-’folr. der äi'i'uru.rr.u. >cj . n r ,  rn ...

i , daß y ti.h die Lehrkraft- in .ihren Venuicei.ywu.-ci seiest 
•«. den zu vermittelnden grundlegenden Glaubens- und Wertvorstei- 
1U  V - i  orientiert» Der  Grundsatz du b e a m  w • i c ' "  -> . i • i _

. v. rn.ch u« v o r  zu den u o . ^ c . u . r  i -u i tu*.,. 

llsehen Glaubens- und Sittenlehre (vgl. Codex juris Canonici von 
IG b 3 (CiC)f can. 1055 * 1056, 1134, 1141), Bei der standesamtli­
chen Eheschließung mit einem geschiedenen katholischen Mann und 

■■ li ilcienden Zusammen loben handele es gj ch u tcu'.; u>: ei nun 
' iv. a L (gen voru.-oL gegen kj/redenr echtx.i • o mr.nife-, a-n ■ G ■ v beus* 

Matae, sondern um einen nf-uer*b~»U*es»;ani'> der zum Fortfall
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der persönlichen Eignung einer katholischen Lehrkraft führt. Zur 
glaubwürdigen Vermittlung des Grundsatzes der Unauflöslichkeit
e ehe gehört» daß die unterrichtende katholische Lehrkraft die­

sen Grundsatz selbst nicht verletzt.

In der dargestellten Entscheidung vom 31. Oktober 1984 hatte 
i r r  Senat Uber die soziale Rechtfertigung einer ordentlichen Kün­
digung zu befinden. Er hat jedoch im nicht veröffentlichten Ur~ 
t-'.il vom 18. November 1986 (~ 7 AZR 274/85 -) in einer* gleichge­
lagerten Fallkonstellation auch ausgeführt, daß dieser schwerwie­
gende und fortdauernder Verstoß gegen Vertrags- und Loyalitätsob­
liegenheiten geeignet ist» einen wichtigen Grund für eine außer­
ordentliche Kündigung abzugeben,

e) bin Klägerin treffen keine geringeren Anforderungen hinsieht 
<. i uh ihrer Vertrags- und LoyaiitUtsobllegenheiten gegenüber der 
> • t tigern aJ a die Lehrkräfte in den zitierten Entecne^dungen des 
;,onr >•.-?. Diese unterrichteten an Schi ...i: m.1t k . u c  >c-, ih ;r~ 
oviiüft i n den Fächern Mathematik und Geographie bzw, Deutsch und

fPr.iugogik» Denn bei einer mit der "missio canonica" ausgestatte-
• •) .'<•-• i t glons'lehre rin im öffentlichen Schuldienst bzw, einer mit 
,i.! - • nU baren vc,-Kündigungsaufgauen bei r? /t- .» - ' w n rc»v. . i

. ./ 'i.-Lnuo üi-rill ui.ci) djy ic • ,,lu i;.-i r ,̂-n i-un . r .
Ir; - ;.:ugender Grundsätze der* kirchlichen Glaubens- und Sitten- 
l.'.'b.in besonderem Maße, Diese Personen werden wegen der Wahr- 
i;.. uuuur; spezifischer kirchlicher Lehraufgaben besonders intens Lv 
. il u--r ki: <■ hi i.-\ hen Lehrt pc Ibst uk--jt > r.-i-.art .. i.uu- s die 
Kirche zu* daß diese Personen gegen die von ihnen verkündete
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Parteien eines Arbeitsvertrages können das Recht zur außerordent- 
uVhen Kündigung nicht einzelvertraglich über das gesetzliche Maß 
Hinaus erweitern (vgl. SAGE 2, 333, 341 = AP Nr. 8 zu § 626 BGB»
• III 2 der Gründel KR-Hillebrecht» 2. Auf1.» § 626 BGB Rz 43 
iiuw.N,), Auch bei Vorliegen einer die Glaubwürdigkeit der Kirche 

. '.ar.jnden Loyalitätspflichtverletzung muß aufgrund der eindeu- 
i ;-_n Huge lung in § 62 b Abs. 1 BGB Raum für eine inai vi duel ie 
1. ; evcsscnabwägung verbleiben. Eine andere Auffassung liefe auf 
die Schaffung absoluter Kündigungsgründe und damit eine entschei­
dende Einschränkung des gesetzlichen Kündigungsschutzes hinaus 
{vg.f. BAG Urteil vom 2-1. Oktober 1982» aaO).

.■ • Rechtsfehlerfrei hat das Landesarbeitsgericht im Rahmen der 
j nt er isscnaSiwägung zugunsten der Klägerin berücksichtigt» daß 
0- c; vor Ausspruch der Kündigung bereits acht Jahre im Dienste 
... beilegten stand» ohne daß es hinsichtlich ihrer Lebensführung 

1 . / Vergangenheit zu Beanstandungen gekommen ist. Es hat fer-
i tu V ..ksiohtigt» daß sich die Kihgerj n j n om-i, uh* h-, i or 

; >:le-resfcenkonflikt, das Leben und Wohl des. Kindes auf der einen 
Seite und die Erfüllung arbeitsvertraglich geschuldeter Loyali­
tät auf lieh tan auf der anderen Seite betreffend» befunden n.c'c und 
sie sieh trotz der in Aussicht ( est< 1 v. n Nu.-.. . gon ̂ ;-< ,• .cn :o
, !"> f - Hiiuzer; für das Leben uni duS WohJ d , . k" uhkk-. e » .. n.. d n  
■ - • J• =w ''erhalten csr Klägerin kann sicher eni nc-hes naß> an
h > suher und sozialer Verantwortung nicht abgesprochen werden, 
.iin-u oif. der Makel einer außerordentlichen Kündigung besonders 
• '■ c :' f e *  Dies gilt um so mein'',, axs ixe k = 1 hoi: iv. ; t ti. eht

ae ;! .v' ' Gciu-tz des ungeborenen Lebens und der Einbindung des

.. r?
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Kindes in den geordneten Familienverband in ihrer Glaubens- und 
Sittenlehre eine ganz herausragende Position einräumt.

Auf der anderen Seite hat das Landesarbeitsgericht auch zu­
treffend die Interessen der Beklagten im Rahmen ihres verfas­
sungsrechtlich gewährleisteten Selbstbestimmungsrechts berück­
sichtigt und hierbei auf die Schwere der Loyalitätspflichtverlet­
zung und auf den Umstand abgestellt, daß es sich hierbei um einen 
Dauerzustand handelt, der die Glaubwürdigkeit der Kirche fortlau­
fend berührt.

e) Zwar rügt die Revision zu Recht, daß vom Landesarbeitsgericht 
nicht ausreichend berücksichtigt wurde, welche Auswirkungen der 
Entzug der "missio canonica" mit Wirkung ab dem 26. Februar 1986 
auf das Arbeitsverhältnis der Parteien hatte. Mach dem Sachvor- 
trag der Beklagten und der Regelung unter § 3 der DO vom 1. Mai 
1978 entfiel damit eine wesentliche Voraussetzung für die Tätig­
keit als Religionslehrerin an einer öffentlichen Schule. Da der 
Entzug der "missio canonica" einen innerkirchlichen Akt dar­
stellt, der aufgrund des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts 
einer arbeitsgerichtlichen Überprüfung nicht zugänglich ist, ist 
dieser Umstand von den Gerichten für Arbeitssachen als gegeben 
hinzunehmen. Damit steht fest, daß die Klägerin im Rahmen ihrer 
bisherigen Vertragsbedingungen von der Beklagten ab dem 27. Feb­
ruar 1986 nicht mehr - und auch nicht lediglich für die Zeit der 
ordentlichen Kündigungsfrist - beschäftigt werden konnte. Entge­
gen der Ansicht des Landesarbeitsgerichts stellt sich daher die 
Frage nicht, ob die Klägerin - wie bereits in der Zeit zwischen
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den Mitteilungen der Eheschließung und dem Beginn der Mutter­
schutzfristen - kurzfristig ihre bisherige Tätigkeit weiter hätte 
ausüben können.

Entgegen der Ansicht der Revision beruht indessen das Beru­
fungsurteil auf dieser mangelnden Berücksichtigung des Entzugs 
der "rnissio canonica" nicht. Denn gerade wenn man mit dem Vortrag 
der Beklagten davon ausgeht, daß sie aufgrund des Entzugs der 
"missio canonica" die Klägerin weder beschäftigen mußte noch 
konnte, erweist es sich als der Beklagten zumutbar, das Arbeits­
verhältnis für die Dauer der ordentlichen Kündigungsfrist fortzu­
setzen und mithin nicht fristlos, sondern lediglich ordentlich zu 
kündigen.

Maßstab für die gemäß § 626 Abs. 1 BGB vorzunehmende Inter­
essenabwägung ist die Zumutbarkeit der Fortsetzung des Arbeits­
verhältnisses für die Dauer der Kündigungsfrist, also die Auf­
rechterhaltung des rechtlichen Bandes für diesen Zeitraum. Es ist 
weder von der Beklagten vorgetragen worden noch sonst ersicht­
lich, inwiefern die Beklagte hierdurch belastet worden wäre, in­
wiefern mithin berechtigte Interessen der Beklagten für eine 
Nichteinhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist gesprochen hät­
ten. Infolge des Entzugs der "missio canonica" fehlte der Kläge­
rin die Befähigung zur Ausübung ihrer' arbeitsvertraglichen Ver­
pflichtungen. Sie konnte daher von der Beklagten auch bei Fortbe­
stehen des Arbeitsverhältnisses weder ihre tatsächliche Beschäf­
tigung verlangen noch die Beklagte in Annahmeverzug setzen. Denn 
wegen des Fehlens der "missio canonica" war die Klägerin außer-
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Dt;ande, die vereinbarte Leistung zu bewirken (§ 615 Satz 1, § 297 
Unmöglichkeit der Leistung und Annahmeverzug des Gläubigers 

aoer schließen sich gegenseitig aus (vgl. z. B. BAGE 9. 300, 301 
'a;; i<r. 1 zu § 8 MuSchG, zu 1 a der Gründe; BAG Urteil vom

■ a,vz 1979 5 AZR 313/73 - AP Kr« 29 zu § 613 BGB, zu 1 dir
Gr ha ne; anveröf lent lichte Senat sure-eilt- vom 26, Harz 19 8 6 - 7 Alf
■ " u.n.i an,. • 1 . !>■ Da ■ HOh ’ ? 637 ?Cb, öS

Die Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist war daher 
nicht geeignet, berechtigte Interessen der Beklagten zu beein­
trächtigen und der Beklagten schon aus diesem Grunde zumutbar.
■r,,. Heii belastete eine außerordentliehe Künaignng die Klägerin 
1 ► jiir 1 •;rj 'liebes Fo ■ • j-uvnm - . .. t z Ih • , ■ n . -rm-.r
■ -cj, v.nr, d aal ,iU.;n hieran eit .,cr ccni. ,.gtes ... • t =. ru. ;
■ ' ■'! <,i k r i i j t  i: j i ‘ vj.u p l> . t r i  uni-e-* r i , l . < 10, 1 x i s j .  i' . . .0'u ! t

I D H l  : n , n t e n e  . <i<: AU)-. n i l  i : na-, • u r ; ;U f ‘.c

n-i . ,,.i, lilt, r a r I linuG-,?.. : /. un SM , I> • ■: G ' r.aCr, ; H ’ ■ ■

•■t • . *• reu ‘H . ; rn ,„n  r  ■ ;i «.■ u .....> 1 • r  ;G..n.,. „ • ■ r . i.-  t ; c . .
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Gegen die Würdigung des Landesarbeitsgerichts, der Wille der Be­
klagten, sich wegen der Eheschließung auf jeden Fall von der Klä­
gerin zu trennen, sei deutlich erkennbar gewesen, wendet sich 
auch die Anschlußrevision nicht.

2. Das Landesarbeitsgericht hat diese ordentliche Kündigung als 
aus personen- bzw. verhaltensbedingten Gründen im Sinne des § 1 
Abs. 2 KSchG sozial gerechtfertigt angesehen und zur Begründung 
im wesentlichen ausgeführt, die Eingehung der ungültigen Ehe 
durch die Klägerin bilde einen Dauertatbestand, durch den sich 
die Klägerin in schwerwiegender Weise gegen kirchliches Recht und 
die katholische Glaubenslehre stelle. Das Selbst Verständnis der 
Beklagten, einer derartigen Mitarbeiterin das pastorale Verkündi­
gungsrecht nicht auf Dauer belassen zu können, sei hier von über­
geordnetem Gewicht. Der Beklagten sei im Rahmen ihres verfas­
sungsrechtlich geschützten Selbstbestimmungsrechts zuzubilligen, 
sich von einer Mitarbeiterin zu trennen, deren private Lebensfüh­
rung dauernd im Widerspruch zu tragenden Grundsätzen der katholi­
schen Glaubenslehre stehe.

Diese Würdigung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. 
Sie steht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des 
Senats, wie sie insbesondere in den oben bereits angeführten Ur­
teilen vom 31* Oktober 1984 und vom 18. November 1986 dargestellt 
ist. Auch die abweichende Würdigung der Anschlußrevision gibt dem 
erkennenden Senat keinen Anlaß, von dieser Rechtsprechung abzu» 
weichen, nach der bei einem im Dienste der Kirche stehenden Ar­
beitnehmer die gegen Glaubensgrundsätze verstoßende Eheschließung
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mit einem geschiedenen Partner jedenfalls eine ordentliche Kün­
digung sozial rechtfertigen kann. Dies ist insbesondere dann an» 
zunehmen, wenn dieser Arbeitnehmer in der Verkündigung selbst 
ü.11 g ist und es sich deshalb um eine schwerwiegende Loyalitäts- 
Pflichtverletzung mit Dauercharakter handelt, und muß selbst dann 
eiten, wenn die ordentliche Kündigung für diesen Arbeitnehmer 
Infolge des verengten Arbeitsmarktes zu schwer*.. e.*,-. den Nachtei- 
] -::r, führt. Dem kirchlichen Arbeitgeber ist nicht zumutbar, auf 
■: , 2 c einen in der Verkündigung tätigen Arbeitnehmer einzusetzen, 
nt.c in seiner persönlichen Lebensführung die von ihm zu vermit­
telnden Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre der Kirche nicht 
beachtet und deshalb die persönliche Eignung für die ihm übertra- 
wl.'.c Tätigkeit nicht besitzt.

III„Die Revision beider Parteien waren daher zurückzuweisen. Die 
XcstenentScheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.

Pr. Seidensticker Dr. Becker Dm Steckhan
Breier Lappe
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